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Meinungsforschung über das
Frauenstimmrecht im Kanton Schwyz

Anlässlich der Volksabstimmung vom Februar 1959 über die Ein-
führung des Frauenstimmrechts auf schweizerischer Basis erklärten sich
1968 Schwyzer dafür, während nicht weniger als 11 860 Bürger dieses
Kantons eine gegnerische Stellung einnahmen. Das scTwyzez'z'scFe /zzsiz'z-
zfepar/femezzi betrachtet diese eindeutige Ablehnung aber nicht als grund-
sätzliche Verneinung, sondern vertritt die Ansicht, dass sich die Schwy-
zer in erster Linie gegen eine Bundesregelung auf diesem Gebiet auf-
lehnen wollten. Auf Grund eines Postulats des Kantonsratspräsidenten
Dr. Oechslin hat es nunmehr eine Rundfrage gestartet, womit sämtliche
Frauenorganisationen, politischen Parteien und Wirtschaftsverbände im
Kantonsgebiet um ihre Stellungnahme angegangen werden. Verlangt wird
eine grundsätzliche Aeusserung zum Stimm- und Wahlrecht der Frauen;
die Konsultierten werden ferner gebeten, im einzelnen anzugeben, in
welchem Ausmass und in welcher Form in den Gemeinden und im Kanton
die politischen Rechte der Frau vermehrt werden könnten. In Schwyz
ist man gegenwärtig an der Revision der Gemeindeorganisation, so dass
sich eine Berücksichtigung des Umfrageergebnisses aufdrängt. Die ersten
Antworten auf den regierungsrätlichen Vorstoss liegen bereits vor. Vor-
geschlagen wird u. a. eine konsultative Abstimmung unter den Schwy-
zerinnen über die Wünschbarkeit ihres vermehrten Beizugs in politischen
Angelegenheiten. Als ersten Schritt in einer abgestuften Entwicklung
proponiert man ferner die Einführung eines kombinierten Stimm- und
Wahlrechts auf fakultativer Grundlage in den Gemeinden.

CHRONIK Schweiz
(BSF.) Der enzrage/z'sc/ze TTzrc/zewr,«/ des Kantons TAwrgzzzz erlässt

eine Weisung über die Anwendung des Frauenstimmrechts in kirchlichen
Angelegenheiten. Wie in den zwanziger Jahren die Bernerinnen, sind die
Thurgauerinnen noch nicht voll gleichberechtigt in kirchlichen Fragen.
Ihr Stimm- und Wahlrecht bezieht sich nur auf Gemeindeangelegenheiten,
nicht auf konfessionelle Abstimmungen und nicht auf Angelegenheiten,
welche die gesamte Landeskirche betreffen, auch nicht auf Wahlen in die
Synode. Bis jetzt haben die evangelischen Kirchgemeinden Arèozz, Frzzzz-

ezz/eW, Kzewx/zKgew und Foggwz'/ das Frauenstimmrecht eingeführt.

(BSF) In der Stadt Ferzz wurde zum erstenmal eine Frau in die
23 Mitglieder zählende .AzrcfezzMezonzz/tozzgsibozwzwzsszow gewählt, auf An-
trag des Kirchgemeinderats der Pauluskirche, der sein Mitglied, Frau

dta/z/er-Merz, vorschlug.

(BSF) Der Bundesrat hat für die neue dreijährige Amtsperiode des

Stiftungsrates der „Pro Helvetia" als Mitglied gewählt: Dr. iur.
Borszzzger (Basel) und //orfezzse BzzFr/e (Zürich).
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(BSF) /MiW&xe»versze&e?iK»g.' Laut Gesetz müssen die kantonalen
Invalidenversicherungs-Kommissionen aus fünf Mitgliedern bestehen, die
ein bestimmtes Fachwissen besitzen; mindestens ein Kommissionsmitglied
muss eine Frau sein. Bisher wurden gewählt:

Benz.- Drei Kommissionen für Bern, Oberland und Jura: Frl. Z-z'seife

Bez'cB, Fürsorgerin, Frau Dr. iur. Fosewazde Pe/Ber, Frau Fz'ofeWe Mor«%-
Mw7/e?v Ersatzmitglieder: Frau Fürsprecher Ger/rzz^ Ähr/or», Fräulein
Cap/?- Bc/wezzer, Fürsorgerin, Frau ^arzezzwe Pzrai!.

iVezze«Bz<rg.' Frl. Margzz.erz7e Gay, Leiterin des Sozialamtes von La
Chaux-de-Fonds, Frau -Bewée CaWzzz-BoBezT, Fürsprecher, Vizepräsiden-
tin der Kommission, Frl. iüose Aw/z-azzc, Fürsorgerin.

PLaazBL Frl. Mörze-Lozz/se //zzgzziezzz'zz, Berufsberaterin, Frl. Yve/7e

Mayor, Fürsorgerin, Frl. BezTBe zBe i?Baz?z, Fürsorgerin. Ersatzmitglieder:
Frl. Dr. /«cf/zte/zzz-e B«cB, Frau /w/z'«He Cozzmozszer, Frl. Lzse Dezw/erre,
Frl. Azzwe-Marie 5/mcèz.

îTa//zs.- Frl. Bazazzzze GzVoz£, Fürsorgerin, Frl. MazBe/ezVz« Favre für
den franz. Teil, Frl. h«?z.« Mzz// und Frl. Marz«»«e Bayarzs? für Deutsch-
Wallis.

(BSF) Die FraMezzzezzifza/e Gezz/ unternimmt den Bau eines Flauses
für alleinstehende Frauen mit bescheidenem Einkommen. Der Staat ver-
mietet ihr das Terrain für 99 Jahre und beteiligt sich am Bau mit 90 o/o,
den Rest von Fr. 90 000.— hofft sie mit Anteilscheinen usw. aufzu-
bringen.

5Taa7s£«wz/e

(BSF) In diesem Zusammenhang sei eine kleine Broschüre erwähnt,
die soeben als Beilage 3 zum „Gewerbeschüler" (Verlag Sauerländer,
Aarau) erschienen ist: „BioaAsBMWzBe mzz<^ Bz'w/zTBrMzzg zzz 7as ZGB /zür
TocBZer", Verfasser Hans Keller und Rosmarie Stierlin. Neu ist daran,
dass der Inhalt direkt an die Abstimmung vom 1. Februar 1959 an-
knüpft, und — nach Aussprüchen von General Guisan, Bundesrat Motta
und Bundesrat Feldmann — die zukünftigen Bürgerinnen geschickt und
lebendig in ihre staatliche Umwelt und ihre Aufgaben einführt. Das
Büchlein eignet sich auch gut als Ergänzung zu Staatsbürgerkursen in
Frauenvereinen.

(BSF) Der Grosse Rat des Kantons 7*essz« hat sich mit einer Motion
beschäftigt, welche die Schaffung einer zvezB/zcBezz Po/z'zez verlangt.
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